
Stunden unterhängig
Beitrag von „BalianB79“ vom 20. Mai 2018 10:16

Herzlichen Dank für die Antworten.

Ich fasse zusammen: Ich kann bis zu 6 Stunden unterhängig bleiben, das heißt, ich muss diese
dann im folgenden Schuljahr nacharbeiten (was auch nicht gerade toll wäre).

Dass ich aufgrund organisatorischer Gründe weniger Stunden (die ich ja anbiete!) geben kann,
kann aber, und das macht mich schon ein wenig sicherer, nicht dazu führen, dass ich gegen
meinen Willen wegen von mir nicht verschuldeter Minderstunden auf 70 oder 80 Prozent (auch
gehaltstechnisch) gesetzt werden kann.

Also, die ersten 6 Stunden zu wenig muss ich demnach nacharbeiten. Stunde 7 und Stunde 8
fallen unter Annahmeverzug des Dienstherrn.

Danke für die bisher sehr konstruktiven Antworten.

1https://www.lehrerforen.de/thread/46737-stunden-unterh%C3%A4ngig/?postID=438240#post438240
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